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Index

62 Arbeitsmarktverwaltung

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §25 Abs1;

AlVG 1977 §50 Abs1;

ASVG §11 Abs1;

Rechtssatz

Im Hinblick darauf, dass dem Arbeitsmarktservice der mögliche Anspruch des Arbeitslosen auf

Kündigungsentschädigung nicht bekannt war, muss zur Vermeidung eines gleichheitswidrigen Ergebnisses die

(rückwirkende) Verlängerung der Versicherungsp:icht durch die Kündigungsentschädigung nach § 11 Abs. 1 zweiter

Satz ASVG der - gemäß § 25 Abs. 1 zweiter Satz AlVG die Rückersatzp:icht begründenden - rückwirkenden Feststellung

oder Vereinbarung des Bestehens eines Beschäftigungsverhältnisses gleichgehalten werden. Darauf, dass ein Bezug

durch unwahre Angaben oder durch Verschweigung maßgebender Tatsachen (bzw eine Verletzung von Meldep:ichten

nach § 50 Abs. 1 AlVG) herbeigeführt wird, oder darauf, dass der Arbeitslose erkennen musste, dass die Leistung nicht

oder nicht in dieser Höhe gebührte (Hinweis auf das ebenfalls ein nachträgliches Hervorkommen eines Anspruchs auf

Kündigungsentschädigung sowie eines Anspruchs auf Urlaubsentschädigung betreBende hg E vom 15. November

2000, 96/08/0106), kommt es daher im vorliegenden Fall nicht mehr an.
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